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Die vorliegende Satzung basiert auf Konsultationen mit:

• der Pfarrerkonferenz

• dem Sprecherkreis der Pfarrer

• den Mitgliedern der Konferenz der Pfarrgemeinderäte und deren 

Vorstand

• dem Diözesanratsvorstand
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Allgemein gilt:

Im Bistum Essen werden in allen Pfarreien Pfarrgemeinderäte

für eine Amtszeit von 4 Jahren gebildet.

1. Zusammensetzung des PGR (§2 der Satzung)

1. PGR besteht aus gewählten, geborenen und berufenen 

Mitgliedern

2. Anzahl der gewählten Mitglieder zwischen  6-24 Personen,

3. Geborene Mitglieder 4: Pfarrer, 2 Mitglieder aus dem 

Pastoralteam und 1 Vertreter*in aus dem KV

4. Die gewählten und geborenen Mitglieder können 

bis zu 5 weitere Mitglieder berufen.
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Wahl des PGR (§ 7 der Satzung)

Die Mitglieder des amtierenden Pfarrgemeinderates und der 

amtierenden Gemeinderäte entscheiden mit einfacher Mehrheit im 

Vorfeld der Wahl wie der neue PGR gewählt / gebildet werden soll.

Zwei Wahlmöglichkeiten

Bei beiden Möglichkeiten müssen 

jeweils mindestens 6 Mitglieder gewählt, 

und können jeweils bis 5 weitere Mitglieder hinzuberufen werden. 

B. 

Die Pfarrei ist ein 

Wahlbezirk

A. 

Die Gemeinden 

sind Wahlbezirke 
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Wahl des PGR (§ 7 der Satzung)

B. 

Die Pfarrei ist ein 

Wahlbezirk

A. 

Die Gemeinden 

sind Wahlbezirke 

4

4

4

4

4

PGR

Gemeins. 
Liste 6 - 24 
Personen 
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Aufgaben des PGR (§ 3 der Satzung)

1. Der PGR wirkt gemeinsam mit dem Pastoralteam bei der Ausrichtung der 
pastoralen Arbeit in der Pfarrei, den Gemeinden und den pastoralen 
Handlungsfeldern hinsichtlich der Inhalte und Arbeitsweisen mit. 

2. Aufgabe des PGRs ist es die Pfarrei als Ermöglichungsraum für kirchliches 
Leben zu gestalten. Dabei koordiniert, unterstützt und vernetzt er Teams mit 
ihren Angeboten in den Gemeinden und an den pastoralen Handlungsfeldern 
sowie Initiativen. Er trägt Sorge für eine geordnete und strukturierte Beteiligung 
von Gruppierungen und Personen, die sich in der und für die Pfarrgemeinde 
engagieren wollen, sei es durch zeitlich befristete Initiativen und Projekte oder in 
Form bereits bestehender Vereine, Verbände, Gemeinschaften oder Initiativen. 
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Bildung von Teams in pastoralen Handlungsfeldern (§ 4 der Satzung)

1. Es ist Sache des PGR die Bildung von Teams in pastoralen Handlungsfeldern zu fördern 
und zu beschließen.

2. Durch die Bildung von Teams in pastoralen Handlungsfeldern soll gewährleistet sein, 
dass die inhaltliche Arbeit in der gesamten Pfarrei bedacht und verantwortet wird. 
Hauptamtliche in der Pastoral unterstützen die Arbeit der Teams. 

3. Alle Teams in pastoralen Handlungsfeldern definieren sich und ihr Wirken in Textform. 
Darüber hinaus können sie sich eine Geschäftsordnung geben. 
Das Tätigwerden dieser Teams bedarf der Bestätigung des PGR. Der PGR verantwortet die 
Information über Art und Tätigkeit dieser Teams für alle mit dem PGR zusammenwirkenden 
Personen und Gruppen. 
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Teams in pastoralen Handlungsfeldern

Pfarrei
PGR

Flashmob

Liturgie, etc.

Digitales

Familien

Musik

Ökumene

Team 
Gemeinde
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Sitzungen des PGR (§ 5 der Satzung)

1. Neben den regelmäßigen öffentlichen Sitzungen des PGR tagt er 

mindestens zweimal im Jahr gemeinsam mit dem 

Pastoralteam.

2. Einmal im Jahr kommen PGR, Pastoralteam und der 

Kirchenvorstand zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen. 



Weitere Regelung, die in der Präsentation nicht 

vorgestellt wurden:

Wahlordnung

Mustergeschäftsordnungen / Formulare zur Durchführung der Wahl

Verordnung über die Kooperation von PGR und KV

Auch in diesem Jahr steht ab Mai wieder eine gemeinsame 

Internetseite der NRW-Bistümer zur Wahlvorbereitung bereit:

www.kirche-wählen.de



Bis Mitte Mai Fertigstellung 
der Wahlordnung und der 
weiteren Formulare

Versendung der Wahlplakate

Ende Mai 

Unterschrift 

durch 

Bischof 

Dr. Overbeck

Ende Juni Veröffentlichung 
der neuen Satzung im 

Amtsblatt

Bis Anfang Juli Versendung 
der Arbeitshilfen

Bis 29.08.2021 Berufung des 
Wahlausschusses

06./07.

November 2021 

Pfarrgemeinderats-wahl und 
Wahl

des Kirchenvorstandes


